
 Öffnungszeiten Rathaus :   
Montag –  Freitag  08:00 –  12:00 Uhr 
Donnerstag           14:00 –  18:00 Uhr 
 
Bücherei  
Montag        08:30 –  11:30 Uhr  
Donnerstag  16:00 –  18:30 Uhr  
 
Die Gemeinde Hergatz im Internet: 
www.hergatz.de  
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RUFNUMMERN DER GEMEI NDE  
RATHAUS:  
Rathaus Wohmbrechts  
08385/92133 -   gemeinde@hergatz.de  
 

Bürgermeister,  Eheschließungen  
Herr Raab—08385/9213-41  
oliver-kersten.raab@hergatz.de  
 

Geschäftsleiter,  Bauamt  
Herr Achberger  
08385/9213-45 -  frank.achberger@hergatz.de  
 

Kämmerei  
Frau Schmid  
08385/9213-59 -  michaela.schmid@hergatz.de  
 

Kasse, Steueramt  
Frau Kern  
08385/9213-40 -  beate.kern@hergatz.de  
Frau Albrecht  
08385/9213-47 -  marion.albrecht@hergatz.de  
 

Gewerbe, Schülerbeförderung  
Frau Reischmann  
08385/9213-47 -  sonja.reischmann@hergatz.de  
 

Soziales,  Standesamt, Personal,  Gemeinderat,  
Verkehrsrechtliche Anordnungen  
Frau Steffey  
08385/9213-43 -  andrea.steffey@hergatz.de  
 

Bürgerbüro, Tourist- Info, Gemeindeblatt, Fried-
hof,  Fundbüro, Homepage  
Frau Arazar  
08385/9213-44 -  s ina.arazar@hergatz.de  
Frau Wucher  
08385/9213-42 -  jasmin.wucher@hergatz.de  
 

GEMEINDLICHE EINRICHTUNGEN:  
Grundschule  
08385/9213-50 -  sekretariat@gs -
wohmbrechts.de  
 

Kindertageseinrichtung „St.  Gallus“  
0176/72097078  
kindergarten@kindertagesstaette -hergatz.de  
kinderkrippe@kindertagesstaette -hergatz.de  
 

Turn-  und Festhalle Maria -Thann  
08385/640  
 

Turnhalle Wohmbrechts  
08385/9213-53  
 

Bauhof                            Winterdienst   
0175/3616727             0171/3124461   
 

SONSTIGES:  
Zweckverbände (AOL u.  WHO)  
08381/805-27  
 

Klärwerk Hergatz  
08385/1298  
 

Wasserversorgung Handwerksgruppe  
08389/9216-0  
 

Behinderten-  /  Seniorenbeauftragte  
Frau Ingeborg Schuleit,  08385/1093  
 

Seniorenbeauftragte / Café Sonnenschein  
Frau Ursula Goldschmid, 08385/1236  
 

Rentensprechtag                                  
Herr Imgrund, 0162/5354239  
 

LeiblachMobil   
Tel.  0157/55430288 Mo und Di von 9 -  12 h  

Wertstoffhof Hergatz: 08385/923046  
Mittwoch und Freitag 14:00 –  17:00 Uhr  
Samstag                      09:30 –  11:30 Uhr  
 
 

Volksbank Lindenberg: 08381/806231  
 

Filiale Wohmbrechts  
 

Öffnungszeiten:  
Dienstag      14:00 –  16:30 Uhr  
Donnerstag  08:30 –  12:00 Uhr  
 

Kommende veranstaltungen  

WEIBERFASCHING 12.02.2026 — SEITE 6 

MUSIKBALL 14.02.2026 — SEITE 6 
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Aus dem Gemeinderat  Gemeindewort  

Aus der Rentenversicherung  

Liebe Mitbürgerinnen und  
Mitbürger, 
 

unsere Region ist auch für ihren 
hohen Erholungswert und ihren 
florierenden Tourismus bekannt. Im 
Landkreis Lindau ist der Tourismus 
ein von Gemeinde zu Gemeinde 

sehr unterschiedlich stark ausgeprägter Faktor. Die Touris-
mus Hochburgen im Landkreis Lindau sind die Stadt Lindau 
mit regelmäßig über einer Million Übernachtungen pro Jahr 
und der Markt Scheidegg mit über einer halben Million Über-
nachtungen pro Jahr. In diesen und anderen Gemeinden ist 
der Tourismus auch eine erhebliche Einnahmequelle der 
Kommunen. 
 

In anderen Gemeinden ist der Tourismus weniger stark aus-
geprägt. Zu diesen Kommunen gehört auch die Gemeinde 
Hergatz. Die Übernachtungsmöglichkeiten und Übernach-
tungszahlen sind zahlenmäßig überschaubar. Die Qualität, 
die unsere Gastgeber anbieten ist aber hervorragend.  
 

Einen kleinen Überblick zum Thema Tourismus bietet uns 
folgend Tabelle: 
 

 
 

Die Tabelle zeigt, dass die Übernachtungszahlen in den letz-
ten drei Jahren gestiegen sind. Die Anzahl der Übernach-
tungsbetriebe ging leicht zurück. Ein Zeichen für die zuneh-
mende Attraktivität unserer Gemeinde, unserer Region und 
unserer Gastgeber.  
  

Tourismus ist ein Thema, das für Kommunen und ihre Bevöl-
kerung sowohl positive als auch negative Aspekte bereithält. 
Zum einen stellt der Tourismus einen erheblichen Wirt-
schaftsfaktor dar, der für zahlreiche Betriebe eine Existenz-
grundlage bildet. Zum anderen erschließen sich neue Heraus-
forderungen in den Bereichen Lärmimmission, Müll, Ver-
kehrsaufkommen und Weiteres.  
 

In der Gemeinde Hergatz führt der moderate Tourismus zu 
einem friedvollen Zusammenleben der Bevölkerung und un-
seren Gästen, die die Vorzüge unserer Region genießen kön-
nen. 
 

Alles Gute und auf bald! 
 

Oliver-Kersten Raab 
Erster Bürgermeister 

Position 2023 2024 2025 

Übernachtungen 6.155 7.233 7.785 

Übernachtungsbe-
triebe 

17 19 15 

Ø Aufenthalt Tage / 
Gast 

2,12 2,27  5,74 

Rentensprechtag 
 

Am Dienstag, 03.02.2026 findet von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
im Rathaus in Wohmbrechts, EG ein Rentensprechtag statt.  
Eine vorherige Anmeldung ist dringend erforderlich. Herr 
Imgrund ist von Montag bis Freitag von 16:00 Uhr bis 18:00 
Uhr unter folgender Tel. Nr. zu erreichen: 0162/5354239.  

Ladung zur 82. Sitzung des Gemeinderates 
 

Am Montag, 2. Februar 2026 findet um 19:30 Uhr in der 
Turnhalle Wohmbrechts die 82. Sitzung des Gemeinderates 
statt. 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

Ö ff e n t l i c h e r  T e i l  
 

1. Genehmigung von Niederschriften 
 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Holzbau 
Schmalzl" 
hier: Aufstellungsbeschluss 

 

3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Holzbau 
Schmalzl" 
hier: Aufstellungsbeschluss 

 

4. Förderung des Ehrenamtes 
hier: Jubiläumszugabe 

 

5. WC-Anlage Bahnhof Hergatz 
hier: Präsentation Umfrage und weiteres Vorgehen 

 

6. Spenden an die Gemeinde und ihre Einrichtungen 
2025 
hier: Veröffentlichung der angenommenen Spenden 

 

7. Bekanntgabe der in der nicht öffentlichen Sitzung vom 
01.12.2025 gefassten Beschlüsse 

 

8. Sonstiges / Anträge 
 

Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt. 

Aus der Gemeindebücherei  

Die Bücherei bleibt am Gumpigen Donnerstag, 12. Februar 
und Rosenmontag, 16. Februar geschlossen! 
 

Das Büchereiteam 
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Aus der Verwaltung  

KOMMUNALWAHL 2026 

Kommunalwahl am 8. März 2026 – Wahlkalender 
 

Wir möchten Sie über die anstehenden Termine zur Kommu-
nalwahl 2026 informieren bzw. bekanntmachen: 
 

 
 

Datum Wahlhandlung 

ab 26.01.2026 Beantragung von Briefwahlunterlagen  
(Internetwahlschein) online möglich. 
Frühester Versand der Briefwahlun-
terlagen ab 16. Februar 2026. 
 

30.01.2026 • Bekanntmachung der zugelassenen 
Wahlvorschläge  

• Bekanntmachung über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeich-
nis und die Erteilung von Wahl-
scheinen 

- Aushang Amtstafel und Homepage 
 

15.02.2026 Fristende für die Eintragung ins Wäh-
lerverzeichnis auf Antrag 

     Kinderschutzbund Lindenberg  
     wir sind für Sie da!  
     Tel.: 08381/4436 
 
Kleiderladen, Spielgruppen, Familienbeglei-
tung Neugeborgen, Babysittervermittlung,            
Elternkurse,… 

 

Weitere Angebote unter:  
www.kinderschutzbund-lindenberg.de 

Bekanntmachung 
Widerspruchsrecht gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz: 
 

Die Meldebehörde ist berechtigt, bestimmte Auskünfte an 
Dritte zu erteilen. Die Betroffenen können jedoch der Über-
mittlung ihrer Daten durch das Einwohnermeldeamt wider-
sprechen bei folgenden Auskünften: 
 

• Alters- und Ehejubilare 
 Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder 

Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
inklusive Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Ge-
meinde über Familienname, Vorname, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 

 

• Adressbuchverlage 
 Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, über Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden. Diese Auskunft darf u. a. nicht erfolgen bei 
Personen, die in einem Senioren- oder Pflegeheim 
gemeldet sind. 

 

• Auskunft an Parteien 
 Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und 

anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft ertei-
len über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person ver-
storben ist, diese Tatsache (Einfache Melderegister-
auskunft). 

 

Eine Erteilung dieser Auskünfte erfolgt nicht, wenn eine Aus-
kunftssperre vorliegt oder die Betroffenen der Übermittlung 
ihrer Daten widersprochen haben. Wer von seinem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen will, wird gebeten, dies dem 
Einwohnermeldeamt Hergatz, Frau Arazar schriftlich mitzu-
teilen (Antragsvordrucke sind im Rathaus erhältlich).  
Achtung: Übermittlungssperren bzw. Widersprüche gegen 
eine der oben genannten 
Datenübermittlungen, welche bereits im Melderegister ein-
getragen sind, bleiben bestehen! In 
solchen Fällen brauchen Sie nicht erneut zu widersprechen. 

Anzeigepflicht zur Hundehaltung 
 

Nach der Hundesteuersatzung in der zur Zeit gültigen Fas-
sung besteht für jeden über 4 Monate alten Hund, der im 
Gemeindegebiet von Hergatz gehalten wird, Anzeigepflicht. 
Hunde, die während des Steuerjahres angeschafft werden, 
müssen ebenfalls innerhalb eines Monats beim Steueramt 
angemeldet werden. Die Steuer ist nach Erhalt des Steuerbe-
scheides zu entrichten. Des Weiteren erhält jeder Hundehal-
ter bei der Anmeldung eine Hundesteuermarke. Nach der 
Hundesteuersatzung der Gemeinde beträgt die Hundesteuer 
für einen Hund 60,00 Euro im Jahr. Für einen zweiten Hund 
beträgt die Steuer 110,00 EURO im Jahr und für jeden weite-
ren Hund 130,00 Euro. Endet die Hundehaltung, ist dies in-
nerhalb eines Monats anzuzeigen. Wer die Anmeldung eines 
Hundes unterlässt, handelt ordnungswidrig und kann mit 
einer Geldbuße belegt werden.  
 

Weitere Auskunft erteilt Frau Kern, Tel. 08385 9213-40 oder 
beate.kern@hergatz.de 

Steuertermin 
 

Wir weisen darauf hin, dass zum 15.02.2026 folgende Steu-
ern und Abgaben zur Zahlung fällig werden: 
 
1. Rate Grundsteuer A und B 
1. Rate Gewerbesteuer VZ 
 
Wir bitten alle Zahlungspflichtigen, um pünktliche Einzahlun-
gen oder Überweisungen. Vordrucke für Lastschriftmandate 
sind auf der Homepage der Gemeinde Hergatz 
(www.hergatz.de) zu erhalten. Sollten Sie ein Sepa-
Lastschriftmandat erteilt haben gilt diese Aufforderung für 
Sie nicht. 
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die 
Kommunalwahl am 8. März 2026 
 

Für die Wahl des ersten Bürgermeisters wurden folgende 
Wahlvorschläge bis zum 08. Januar 2026, 18.00 Uhr einge-
reicht: 
 

Ordnungszahl Nr. 03 Alternative für Deutschland (AfD) 
Stiefenhofer Alois, Landwirt 
 

Ordnungszahl Nr. 07 Gemeinsam für Hergatz (GfH) 
Raab Oliver-Kersten, Erster Bürgermeister, Ortsheimatpfle-
ger 
 

Für die Wahl des Gemeinderates wurden folgende Wahlvor-
schläge bis zum  8. Januar 2026, 18.00 Uhr eingereicht: 
 

Ordnungszahl Nr. 07 Gemeinsam für Hergatz (GfH) 
 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Amtstafel. 
 

30.01.2026, Achberger, Wahlleiter 

Gemeinde Hergatz 
Salzstraße 18 
88145 Hergatz 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen 
 

für die Wahl des Gemeinderates, des ersten Bürgermeisters, 
des Kreistags und des Landrats 
 

am Sonntag, 8. März 2026 
 

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichneten 
Wahlen der Gemeinde Hergatz wird in der Zeit vom 
16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der 
Wahl) während der Dienststunden im Bürgerbüro der 
Gemeinde Hergatz, Salzstraße 18, 88145 Hergatz für 
Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlbe-
rechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht wer-
den, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. Wer das Wäh-
lerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Be-
schwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten spätestens am 15. Februar 2026 

(21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung 
samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
andernfalls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht 
ausüben zu können.  

 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und 
keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbe-
zirk abstimmen, in dem die Eintragung in das Wähler-
verzeichnis besteht. 

 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht aus-
üben 

 

5.1  bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahl-
schein ausgestellt hat, 

 

5.2  bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die 
Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfol-
gen, 

 

5.3  durch Briefwahl. 
 

6.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

6.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person. Der Wahlschein kann bis zum Frei-
tag, 6. März 2026, 15 Uhr im Bürgerbüro der Ge-
meinde Hergatz, Salzstraße 18, 88145 Hergatz 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden. Wenn bei nachgewie-
sener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufge-
sucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 

 

6.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
wahlberechtigte Person, wenn 

 

a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und Landkreis-
wahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 Ge-
meinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 
3) versäumt hat, 

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) ge-
nannten Antrags- oder Beschwerdefristen ent-
standen ist, 

c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt 
worden ist und sie nicht in ein Wählerverzeichnis 
eingetragen wurde. 
 

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichne-
ten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch 
bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) stellen. 
 

7.  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
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Führerschein Umtausch  

sen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Kann eine 
wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung 
weder den Wahlschein selbst beantragen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Un-
terstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. 
Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft 
zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der 
wahlberechtigten Person entspricht. 

 

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Per-
son 

 

 a) einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
 b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
 c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
 d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht 
ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, 
dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 
 

9.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch 
durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt wer-
den. An andere Personen können diese Unterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei 
Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet 
haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann 
eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinde-
rung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe 
einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat 
unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, 
dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtig-
ten Person handelt. 

 

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe ei-
ner von der stimmberechtigten Person selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahl-
berechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat. 

 

11.  Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür 

sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahl-
schein und der verschlossene Stimmzettelumschlag 
(mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stel-
le spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 

 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszu-
üben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Brief-
wahl. 

 

Hinweis: Das Original zur Bekanntmachung hängt an der 
Amtstafel. 
 

30.01.2026, Achberger, Wahlleiter 

Wichtige Information zum Pflichtumtausch  
 

Warum der Umtausch? Die seit 19. März 2019 gültige 13. 
Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung 
regelt den stufenweisen Umtausch von Führerscheinen. Die 
für alle Mitgliedsländer der EU einheitlichen Kartenführer-
scheine ermöglichen bei Kontrollen in anderen Ländern eine 
schnellere Bearbeitung und sind fälschungssicherer.  
 

Betroffen sind alle Fahrerlaubnisinhaber, deren Führerschei-
ne bis zum 18. Januar 2013 ausgestellt wurden. Die Gültigkeit 
des neuen Führerscheines wird auf 15 Jahre befristet. Erfolgt 
kein Umtausch bis zum gesetzlich vorgeschriebenen Zeit-
punkt, so verliert das Führerscheindokument seine Gültigkeit.  
 

Bis wann ist umzutauschen?  
Wichtig: Führerscheininhaber, deren Geburtsdatum vor 1953 
liegt, müssen den Führerschein erst bis zum 19. Januar 2033 
umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führer-
scheines. In diesem Fall muss der Antrag erst ab Juni 2032 
gestellt werden.  
 

Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 aus-
gestellt worden sind:  

Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind:  
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Aus den Vereinen  

Bitte stellen Sie Ihren Antrag etwa sechs Monate vor der für 
Sie gültigen Frist.  
Wenn Sie sich für einen Umtausch vor dem für Sie gültigen 
Datum entscheiden, müssten Sie ggf. mit einer längeren Be-
arbeitungszeit rechnen. 
 

Für den Umtausch benötigen Sie:  
• Den Antrag auf Ausstellung eines Ersatzführerschei-

nes 
• ein biometrisches aktuelles Passfoto (nicht älter als 

zwei Jahre)  
• Kopie Vorder- und Rückseite des Personalausweises  

oder Reisepasses  
• Kopie Vorder- und Rückseite des aktuellen Führer-

scheines  
 

Den Antrag für den Umtausch finden Sie auf unserer Home-
page  
 

https://www.hergatz.de/hergatz/ortsrecht-1 
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 Gewerbliche anzeigen  

 
 
 
 
 
 
 

 

BürgerMobil Leiblachtal e.V. 
 

Neue Fahrzeiten des LeiblachMobils! 
 

Seit Anfang Januar haben wir unsere Fahrtage für Sie erwei-
tert: Wir fahren am 
 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 8 – 18 h. 
 

Fahrten am Montag und Freitag können auf Anfrage und bei 
Verfügbarkeit eines Fahrers oder einer Fahrerin gebucht 
werden. 
 

Melden Sie sich gerne unter 
0157-55430288 oder info@leiblachmobil.de, 
weitere Informationen unter www.leiblachmobil.de 
 

Ihr BürgerMobil Leiblachtal e.V. 
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Gut zu Wissen  

Mikrozensus 2026 startet: 130 000 Bürgerinnen und Bürger 
werden befragt  
 

Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage der Bevölkerung  
 

Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – 
der Mikrozensus durchgeführt. Diese Haushaltsbefragung 
ermittelt Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der 
Bevölkerung. Bundesweit sind ein Prozent der Bevölkerung 
und damit in Bayern rund 130 000 Personen auskunftspflich-
tig. Mit ihrer Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, dass 
politische Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden 
können. Die Befragung erfolgt als Telefoninterview oder On-
line-Befragung.  
 

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung 
in Deutschland. Im Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern 
jedes Jahr rund 130 000 Personen in etwa 65 000 Haushalten 
stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger des Frei-
staats Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Damit tragen die befragten Personen dazu bei, die wirt-
schaftliche und soziale Lage der Haushalte zu verstehen und 
die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Nur 
durch verlässliche, qualitativ hochwertige Daten können poli-
tische Entscheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung von 
Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung oder zur Unter-
stützung von Rentnerinnen und Rentnern faktenbasiert und 
zielgerichtet getroffen werden.  
 

Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhe-
bung ab?  
 

Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach ei-
nem mathematisch statistischen Zufallsverfahren, das zu-
nächst Gebäude- bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme am 
Mikrozensus auswählt. Befragt werden die Bewohnerinnen 

und Bewohner dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbe-
auftragte konkretisieren dazu die Stichprobe über die Klingel-
schilder. Dabei können sie sich als Erhebungsbeauftragte des 
Bayerischen Landesamts für Statistik ausweisen.  
 

Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Lan-
desamt für Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus 
aufgefordert. Mit dem Schreiben werden die Haushalte aus-
führlich über die Erhebung informiert. Die Fragen des Mikro-
zensus können entweder im Rahmen eines Telefoninterviews 
oder einer Online-Befragung beantwortet werden. Für die 
Telefoninterviews sind bayernweit etwa 130 Erhebungsbe-
auftragte im Einsatz, die sorgfältig ausgewählt und für die 
Durchführung der Interviews umfassend geschult wurden. 
Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezember 
statt.  
 

Es besteht Auskunftspflicht  
 

Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis ver-
lässlicher und repräsentativer Ergebnisse treffen. Um dies zu 
gewährleisten, besteht nach dem Mikrozensusgesetz Aus-
kunftspflicht. Alle Angaben werden streng vertraulich behan-
delt und ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. 
Dabei werden die Ergebnisse in aggregierter Form veröffent-
licht, so dass kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich 
ist.  

Termin der Fachstelle für pflegende Angehörige im Februar:  
 

Am Montag, 09.02.26 um 14.15 Uhr Treffen im St. Anna 
Haus in Opfenbach. 
 

Unser Thema: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht –  
    Geschichten, die das Leben schreibt“ 

 

Teilnahme jeweils mit Anmeldung unter Tel. 08381/920916 
oder  per E-Mail: hotz@sozialstation-westallgaeu.de 

 
 
 
 

Die Gemeinschaftsschule Wangen im Allgäu lädt alle interes-
sierten Schüler*innen der Klassenstufe 4 und deren Eltern zu 
einem Schnupper- und Informationsnachmittag am Mitt-
woch, den 25.02.2026 herzlich ein. Beginn16:00 Uhr, Ende 
ca. 19:00 Uhr.  
 

Gemeinschaftsschule Wangen, Johannes-Jung-Str. 18, 
88239 Wangen, Tel.: 07522/70 75 89-0, www.gms-
wangen.de 

Der Seniorenbeirat im Landkreis Lindau (B) e. V. lädt ein: 
 

Öffentliche Beiratssitzung am Freitag, 06.02.26 um 15.00 h                                          
im St. Anna Haus in Opfenbach mit Vortrag von Apotheker 
Veit Ehrhardt. 
 

Thema: „E-Rezept und Co., wie mache ich da mit … und 
wieso?“ 
 

Kommen Sie gerne vorbei, informieren Sie sich über dieses  
wichtige Thema und lernen Sie unsere Arbeit kennen. 

http://www.gms-wangen.de
http://www.gms-wangen.de


Ärztlicher  Notdienst  

Zahnärztlicher Notdienst: 
Zentrale Notdienstnummer: Tel. 0180 505 999 -1  
Der richtige Zahnarzt für Ihr Anliegen: zahnaerzte.de  
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  
Kostenfreie Rufnummer Tel. 116 117 
 

Rettungsleitstelle: 
Tel. 112 (nur für die Fälle, in welchen wirklich ein Notarzt benö-
tigt wird) 
 

Krisendienst Schwaben:   
Tel. 0800 655 3000 (Hilfe bei psychischen Krisen) 
 

Apotheken - Notdienst: 
Samstag, 31.01.2026: See-Apotheke, 88131 Bodolz, 
Tel.: 08382 / 26866 (von Sa. 08:30 Uhr bis So. 08:30 Uhr) 
 

Sonntag, 01.02.2026: Engel-Apotheke, 88239 Wangen im All-
gäu, Tel.: 07522 / 912392 (von So. 08:30 Uhr bis Mo. 08:30 
Uhr) 
 

Samstag, 07.02.2026: Rochus Apotheke Wangen, 88239 Wan-
gen im Allgäu, Tel.: 07522 / 21379 (von Sa. 08:30 Uhr bis So. 
08:30 Uhr) 
 

Sonntag, 08.02.2026: Stadt-Apotheke, 88161 Lindenberg, 
Tel.: 08381 / 940087 (von So. 08:30 Uhr bis Mo. 08:30 Uhr) 
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Kleinanzeigen  

 
 
 
 

Geänderte Busfahrpläne im Raum Lindau  
 

Baustelle an der B12 betrifft vier Linien des Regionalver-
kehrs  
 

Bauarbeiten an der Bundesstraße 12 bei der Anschlussstelle 
Niederhaus wirken sich auch auf den Busverkehr aus. Auf 
vier Linien des Regionalbusnetzes kommt es zu Verspätun-
gen und geänderten Fahrwegen.  
 

Betroffen sind die Linien 17 (Lindau – Schlachters – Hergens-
weiler – Hergatz), 105.1 (Bodnegg – Lindau – Hergensweiler 
– Neuravensburg), 161 Lindau – Opfenbach –Lindenberg – 
Scheidegg und 192 (Lindau – Wangen). Die Bauarbeiten glie-
dern sich in drei Phasen mit jeweils unterschiedlichen Aus-
wirkungen:  
 

In der Bauphase 1 von Montag, 26. Januar, bis voraussicht-
lich Donnerstag, 2. April, fahren die Busse in beiden Richtun-
gen über Niederhaus. Die Haltestelle „Rehlings, B12“ entfällt. 
Ersatzhaltestelle ist in beiden Richtungen die Haltestelle 
„Rehlings“ in der Lindauer Straße.  
 
In der Bauphase 2 von Freitag, 3. April, bis voraussichtlich 
Donnerstag, 30. April, können die Busse in Richtung Lindau 
wieder über die B12 fahren und somit wieder die Haltestelle 
„Rehlings, B12“ bedienen. Die Busse aus Richtung Lindau 
fahren allerdings weiterhin über Niederhaus und halten da-
her nicht an der Haltestelle „Rehlings, B12“, sondern weiter-
hin an der Ersatzhaltestelle „Rehlings“ in der Lindauer Stra-
ße.  
 

In der Bauphase 3 von Montag, 4. Mai, bis voraussichtlich 
Freitag, 15. Mai, können die Busse in beiden Fahrtrichtungen 
wieder über die B12 fahren und die Haltestelle „Rehlings, 
B12“ in beiden Fahrtrichtungen bedienen. Verspätungen sind 
jedoch weiterhin möglich.  

1-2 Zimmer Eigentumswohnung in der Gemeinde Hergatz  
gesucht. Tel. 0163 4704388. 

Die Bauarbeiten finden laut dem Staatlichen Straßenbauamt 
bewusst im Winterhalbjahr statt, um Einschränkungen wäh-
rend der Sommersaison zu vermeiden. Das Wetter in der 
kalten Jahreszeit könne jedoch dazu führen, dass die einzel-
nen Bauphasen sich verzögern. Alle Beteiligten arbeiten en-
gagiert daran, die elektronischen Auskunftsmedien aktuell 
und die Auswirkungen auf Fahrgäste gering zu halten.  

tel:00491805059991
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Kirchlicher Anzeiger  

1. Februar bis 15. Februar 2026 

Sonntag, 1. Feb. 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Heimenkirch 09:40  Rosenkranz  
 10:15  Pfarrgottesdienst mit Blasiussegen 
   (f. Gottfried Schneider) 
Opfenbach  10:00  Vorstellungsgottesdienst der Erstkom-

munionkinder mit Kerzenweihe und 
Blasiussegen (f. Erwin Epple) 

Wohmbrechts 09:30  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst mit Kerzenweihe und 

Blasiussegen (f. Dekan Werner Haas, 
Vinzenz und Maria Haas) 

 19:00  Andacht in der Kapelle Engelitz  
Maria-Thann 08:15  Rosenkranz  
 08:45  Pfarrgottesdienst mit Kerzenweihe und 

Blasiussegen  

Montag, 2. Feb. Mariä Lichtmess 

Heimenkirch 18:25  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe mit Kerzenweihe  

Dienstag, 3. Feb. hl. Blasius, Bischof 

Heimenkirch 08:55  Rosenkranz im Altenheim  
 09:30  Heilige Messe im Altenheim 
   mit Blasiussegen  
Opfenbach 18:30  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe mit anschl. Anbetung vor 

dem Allerheiligsten (f. Paul und Resi 
Rief) 

Mittwoch, 4. Feb. Hl. Rabanus Maurus, Bischof 

Heimenkirch 18:25  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe mit anschl. Anbetung  
  vor dem Allerheiligsten 
Wohmbrechts 09:15  18:45 stille Anbetung vor dem 
   Allerheiligsten  
 19:00  Heilige Messe (f. Wolfgang Schreck und 

Heidi Heilos) 

Donnerstag, 5. Feb. Hl. Agatha, Jungfrau, Märtyrin 

Heimenkirch 08:55  Rosenkranz  
 09:30  Heilige Messe mit Agathabrotsegnung (f. 

Maria Tran u. Joseph Lieu u. verst. Ange-
hörige; Max Seitz) 

 10:00  ewige Anbetung  
Opfenbach 09:30  Heilige Messe im Altenheim 
   mit Blasiussegen  

Freitag, 6. Feb. Hl. Paul Miki und Gefährten 

Kap. Dreiheiligen18:30  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe (f. Agathe Wiedemann; 

Mathilde, Gottfried und Geschwister 
Schneider und im besonderen Anliegen) 

Maria-Thann 18:30  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe mit Blasiussegen und an-

schl. Anbetung vor dem Allerheiligsten 
(f. Thea und Anton Wucher Centa Maier) 

Samstag, 7. Feb. der 4. Woche im Jahreskreis 

Heimenkirch 18:25  Rosenkranz und Beichtgelegenheit  
 19:00  Vorabendmesse  
Opfenbach 18:30  Rosenkranz und Beichtgelegenheit  
 19:00  Vorabendmesse (f. Hans Kuhn und verst. 

Geschwister) 

Sonntag, 8. Feb. 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Heimenkirch 09:25  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst  
Opfenbach 09:30  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst (f. Josef Zwießler und 

verst. Angehörige) 
Wohmbrechts 08:15  Rosenkranz  
 08:45  Pfarrgottesdienst  
Maria-Thann 10:00  Vorstellungsgottesdienst der Erstkom-

munionkinder  

Dienstag, 10. Feb. Hl. Scholastika, Jungfrau 

Heimenkirch 08:55  Rosenkranz im Altenheim  
 09:30  Heilige Messe im Altenheim  
Opfenbach 18:30  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe (f. Anton Rädler und 

verst. Geschwister; Anni und Adalbert 
Fässler und Maria und Josef Brey mit 
Sohn Josef) 

Mittwoch, 11. Feb. Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lour-
des 

Heimenkirch 14:00  Seniorennachmittag im Pfarrheim  
 18:25  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe  
Wohmbrechts 09:15  stille Anbetung vor dem Allerheiligsten  
 19:00  Heilige Messe  

Donnerstag, 12. Feb. der 5. Woche im Jahreskreis 

Heimenkirch 08:55  Rosenkranz  
 09:30  Heilige Messe  
Opfenbach 09:30  Heilige Messe im Altenheim  

Freitag, 13. Feb. der 5. Woche im Jahreskreis 

Heimen 16:00  Monatsrosenkranz  
Mellatz 18:30  Rosenkranz  
 19:00  Patrozinium Mellatz  
Maria-Thann   Fatimatag  
 08:30  Sieben-Schmerzen-Rosenkranz  
 09:15  feierliches Pilgeramt mit Pfarrer Helmut 

Wißmiller PG Heimenkirch  
 10:15  Aussetzung des Allerheiligsten und kurze 

Andacht  

Samstag, 14. Feb. HL. CYRILL (KONSTANTIN), Mönch 

Heimenkirch 18:25  Rosenkranz und Beichtgelegenheit  
 19:00  Vorabendmesse  
  (f. Anton und Georg Eller) 
Opfenbach 18:30  Rosenkranz und Beichtgelegenheit  
 19:00  Vorabendmesse  

Sonntag, 15. Feb. 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Heimenkirch 19:00  Valentinsgottesdienst mit dem Singkreis 
(f. Louis Baldauf; Benedikt Spieler) 

Opfenbach 09:30  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst  
Wohmbrechts 09:30  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst  
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Maria-Thann 08:15  Rosenkranz  
 08:45  Pfarrgottesdienst  
 

Pfarreiengemeinschaft 
 

Fatimatag 
Zum monatlichen Fatimatag laden wir wieder herzlich ein. Pfar-

rer Helmut Wißmiller wird den Fatimatag zelebrieren. 
 

Sternsinger 2026 
 „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kin-
derarbeit“, unter diesem Motto waren unsere 
Sternsinger wieder unterwegs und haben wie-
der ein beachtliches Ergebnis erzielt. Folgende 
Summen konnten wir an das Kindermissions-
werk weiterleiten. 

Maria- Thann  3564 € 
Wohmbrechts  5620 € 
Opfenbach   6535 € 
Heimenkirch  6590 € 
Vielen herzlichen Dank den Sternsingern, den Begleitperso-
nen und Ihnen allen, die mitgeholfen haben diese besondere 
Aktion zu unterstützen. 
 

Pilgerreise nach Assisi vom 2.11. – 7.11.2026 
1. Tag Anreise von Opfenbach nach Assisi 
2. Tag Stadtführung in Assisi, Besichtigung Grab von Carlo  
Acutis 
3. Tag Fahrt nach Greccio, wo Franziskus die 1. Krippe baute  
4. Tag Besichtigung der Franziskuskirche 
und der Kirche Santa Maria degli Angeli 
5. Tag Fahrt nach La Verna und Gubbio 
6. Tag Heimreise nach Opfenbach 
Der Reisepreis inklusive Fahrt und Halbpen-
sion im Hotel La Rocca (3*) beträgt 625 € im 
Doppelzimmer; Einzelzimmerzuschlag 140€ 
 

Die Anmeldung ist ab sofort im Pfarrbüro Heimenkirch oder 
Opfenbach möglich. 
Mail:  pg-heimenkirch@bistum-augsburg.de  
oder pfarramt-opfenbach@bistum-augsburg.de 
Telefon: Heimenkirch 08381-2191 – Opfenbach 08385-448 

Teilnehmerzahl: 50 Personen 

Wichtig für alle: Für diese Reise sollten Sie gut zu Fuß sein, 
denn es ist viel zu laufen.  
 

Firmvorbereitung beginnt!  
Alle Jugendlichen unserer Pfarreiengemeinschaft,  die heuer 
die 7. oder 8. Jahrgangsstufe besuchen bzw. in den Jahren 
2021 oder 2022 die Erstkommunion empfangen haben, sind 
nun zum Empfang der hl. Firmung am 31. Oktober 2026 einge-
laden. 
Hierzu treffen wir uns mit den Jugendlichen zum ersten Mal… 
am Mittwoch, den 25. Februar 2026 um 16.30 Uhr – 18.00 Uhr 
im St. Anna-Haus Opfenbach für alle Jugendlichen aus den 
Pfarreien Opfenbach und Wohmbrechts. 
am Freitag, den 27. Februar 2026 um 16.30 Uhr – 18.00 Uhr 
im Pfarrheim Heimenkirch (Kolpingstr.)  
für alle Jugendlichen aus den Pfarreien Heimenkirch und  Ma-
ria-Thann. 
 

Diesbezüglich wurden von uns bereits alle in Frage kommen-
den Jugendlichen entweder per Brief oder E-Mail angeschrie-
ben. Wer diese Einladung noch nicht erhalten haben sollte, 

Sonntag, 01.02.2026 
Letzter So.n.Epiphanias 
10 Uhr, Konzert-Gottesdienst mit Folk-Band, Pfarrer Harald 
Lorenzen im evang. Gemeindehaus Lindenberg  
 

Mittwoch, 04.02.2026 
14.30 Uhr, Seniorennachmittag mit Film 
Evang. Gemeindehaus Lindenberg 
 

Donnerstag, 05.02.2026 
9.00 – 11.00 Uhr, Eltern-Kind-Gruppe Lindenbäumchen 
Evang. Gemeindehaus Lindenberg 
 

Freitag, 06.02.2026 
17.30 Uhr, Bibelgespräch mit Frau Böhnke und Herrn Wirth 
im evang. Gemeindehaus Lindenberg 
 

Sonntag, 08.02.2026 
Sexagesimä 
Kein Gottesdienst! 
 

Dienstag, 10.02.2026 
9.00-12.00 Uhr, Meditative Morgenwanderung 
Bei jeder Witterung, gutes Schuhwerk erforderlich 
Treffpunkt vor der Johanneskirche 
 

Jeden Freitag um trifft sich um 19.30 Uhr der Freundeskreis für 
Suchtkrankenhilfe im evang. Gemeindehaus in Lindenberg. 

möge sich bitte umgehend an folgende E-Mail-Adresse wen-
den: guenter@heilos.com  

 

mailto:guenter@heilos.com


Seite  12 Amtsblatt  

Impressum :  Herausgeber|Gemeinde Hergatz  
Verantwortlicher i.S.d.P —  amtlicher Teil / Anzeigen: Gemeinde Hergatz  
Nicht amtlicher Teil:  Der jeweilige Verfasser —  Kirchlicher Teil: Kath. / evang. Pfarramt  
Für den Inhalt des nicht amtlichen Teils ist der Herausgeber nicht verantwortlich.  
Das Amtsblatt wird dauerhaft mit allen Inhalten veröffentlicht auf der Homepage der Gemeinde www.hergatz.de.  


